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Erklärung zur Prüfung 

wissenschaftlicher Arbeiten 

 

Die Bewertung wissenschaftlicher Arbeiten erfordert die Prüfung auf 
Plagiate. Die hierzu von der Staatlichen Studienakademie Glauchau 
eingesetzte Prüfungskommission nutzt sowohl eigene Software als auch 
diesbezügliche Leistungen von Drittanbietern. Dies erfolgt gemäß § 7 
des Gesetzes zum Schutz der informationellen Selbstbestimmung im 
Freistaat Sachsen (Sächsisches Datenschutzgesetz – SächsDSG) vom 
25. August 2003 (Rechtsbereinigt mit Stand vom 31. Juli 2011) im Sinne 
einer Datenverarbeitung im Auftrag. 
Der Studierende bevollmächtigt die Mitglieder der Prüfungskommission 
hiermit zur Inanspruchnahme o.g. Dienste. In begründeten Ausnahme-
fällen kann der Datenschutzbeauftragte der Staatlichen Studienakade-
mie Glauchau sowohl vom Verfasser der wissenschaftlichen Arbeit als 
auch von der Prüfungskommission in den Entscheidungsprozess ein-
bezogen werden. 
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